
911 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Ausschusses für verstaatlichte Betriebe 

über die ~egierungsvorlage: Bundesgesetz 
über die Osterreichische Industrie-Holding 
Aktiengesellschaft und über eine Änderung des 
Arbeitsverfassungsgesetzes sowie des ÖIAG-

Anleihegesetzes (899 der Beilagen) 

Die gegenständliche Regierungsvorlage sieht 
eine Änderung des auf die Organisation der öster
reichischen verstaatlichten Industrie anzuwenden
den Rechts vor. Diesen neuen gesetzlichen Rahmen 
wird die Österreichische Industrie-Holding Aktien

. gesellschaft durch entsprechende Organbeschlüsse 
auszufülkn haben. Hiezu kommt die durch die 
finanzielle Situation der VOEST-Alpine AG einge
tretene Notwendigkeit, die Haftungsrahmen der 
Republik Österreich für Kapital sowie für Zinsen 
und Kosten für Kreditoperationen der verstaatlich
ten Industrie zu erhöhen. 

Mit der Gesetzwerdung dieses Entwurfes wer
den dem Bund keine Mehrausgaben an Sach- und 
Personalaufwand entstehen. Ob aus einer Erhö
hung der Haftungsrahmen gemäß § 11 eine Inan
spruchnahme des Bundes und damit Mehrkosten 
eintreten werden, kann derzeit nicht beurteilt wer
den. 

Ing. Tychtl 

Berichterstatter 

Der Ausschuß für verstaatlichte Betriebe hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 28. Feber 1986 in Verhandlung gezogen. 

Abg. Fa u I a n d brachte einen Abänderungsan
trag betreffend den Titel sowie die §§ 1 Abs. 1, 4, 5 
und 9 ein. 

N ach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten W i m m e r s -
berger, Franz Stocker, Fauland, Dr. 
S tu m mv 0 11, Dr. Tau s, B r a n d s t ä t t e r, 
Pro b s t, Dipl.-Kfm. Ti e b e r, He i n z in ger 
und T e s chi sowie der Bündesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr Dipl.
Kfm. L a ein a beteiligten, wurde die Regierungs
vorlage unter Berücksichtigung des oben angeführ
ten Abänderungsantrags inder beigedruckten Fas
sung mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für verstaatlichte Betriebe somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem angeschlossel\en Gesetzent
wurf die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1986 02 28 

Rechberger 

ObmaIin 

·1. 
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.. Bundesgesetz vom xx. xx. xxxx über die 
Osterreichische Industti~-Holding Aktienge
sellschaft und über eine bnderung des Arbeits
verfassungs- s0w!.e des OIAG-Anleihegesetzes 

«()I~G-Gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Der Firmenwortlaut "Österreichische 
lndustrieverwaltungs-Aktiengesellschaft" wird in 
"Österreichische Industrie-Holding Aktiengesell
schaft" (Gesellschaft) geändert. 

(2) Die Gesellschaft ist Eigentümerin der An
teilsrechte an den in der Anlage zu diesem Bundes
gesetz angeführten Gesellschaften. 

(3) Alle Anteile· am Grundkapital der Gesell
schaft sind dem Bund vorbehalten. 

§ 2. (1) Die in der Anlage zu diesem Bundesge
setz angeführten Gesellschaften und deren Kon
zernunternehmen bilden mit der Gesellschaft als 
herrschendem Unternehmen einen Konzern gemäß 
§ 15 Aktiengesetz 1965; die Gesellschaft kann für 
die Konzernunternehmen verbindliche Richtlinien 
erlassen. 

(2) Auf die Gesellschaft sind die für Aktiengesell
schaften allgemein geltenden gesetzlichen Bestim
mungen anzuwenden, soweit sich aus diesem Bun
desgesetz nichts and~res ergibt. 

§ 3. Der zuständige Bundesminister hat dem 
Nationalrat jährlich nach Jahresabschluß einen 
Bericht über die Lage der Gesellschaft, der in der 
Anlage angeführten Gesellschaften und deren Kon
zernunternehmen sowie der sonstigen Beteiligun
gen der Gesellschaft vorzulegen. 

§ 4. (1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht 
aus 14 Mitgliedern. Der zuständige Bundesminister 
hin vor der Bestellung und vor der Abberufung 
eines Aufsichtsratsmitgliedes durch die Hauptver
sammlung, ausgenommen bei den bei den Mitglie
dern gemäß § 5, seinen Vorschlag der Bundesregie
rung zur Kenntnis zu bringen und über diesen V or
schlag sodann dem Hauptausschuß des Nationalra
tes zu berichten. 

(2) Dem Aufsichtsrat hat je ein Vertreter des 
zuständigen Bundesministers und des Bundesmini
sters für Finanzen anzugehören. 

§ 5. Zwei Mitglieder des Aufsichtsrates werden 
vom Österreichischen Arbeiterkammertag vorge
schlagen; sie vertreten die Interessen der Arbeitneh
mer. § 110 Abs. 1 bis 5 desArbeitsverfassungsgeset
zes, BGB!. Nr.2211974, ist auf die Gesellschaft 
nicht anzuwenden. 

§ 6. Dem den Bund als Aktionär in der Haupt
versammlung der Gesellschaft vertretenden Bun
desminister obliegt es, Anträge an den Hauptaus
schuß des Nationalrates gemäß Artikel I des Bun
desverfassungsgesetzes vom 22. Oktober 1969, 
BGB!. Nr. 46/1970, betreffend die Mitwirkung des 
Hauptausschusses des Nationalrates bei Angelegen
heiten qer in der Anlage zum ÖIG-Gesetz, BGB!. 
Nr. 23/1967, angeführten Gesellschaften zu stellen. 

§ 7 . Vorgänge zwischen dem Bund und der 
Gesellschaft sind von den Kapitalverkehrssteuern 
befreit. 

§ 8. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes tritt das ÖIG-Gesetz, BGBI. Nr.23/1967, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 439/1984, außer Kraft. 

(2) Für den Anwendungsbereich des Bundesver
fassungsgesetzes vom 22. Oktober 1969, BGB!. 
Nr. 46/1970, wird die Anlage des ÖIG-Gesetzes, 
BGBI. Nr.- 23/ 1967, nicht berührt. 

. § 9. Mit dem lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
treten das Bundesgesetz vom 15. Feber 1973 zur 
Zusammenfassung der Unternehmungen der ver
staatlichten Eisen- und Stahlindustrie, BGB!. 
Nr. 109/1973, das Bundesgesetz vom 30. Novem
ber 1973 Zur weiteren branchenweisen Zusammen
fassung verstaatlichter Industrieunternehmungen 
und Änderung des ÖIG-Gesetzes, BGB!. 
NT. 69/1974, sowie das Bundesgesetz vom 11. Juni 
1975 zur Zusammenfassung von Unternehmungen 
der verstaatlichten Edelstahlindustrie und Ände
rung des ÖIG-Gesetzes, BGB!. Nr. 359/1975, 
außer Kraft. Die in diesen Bundesgesetzen enthal
tenen Bestimmungen über die Nichtanwendbarkeit 
von § 110 Abs. 3 vierter und fünfter Satz des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, BGB!. Nr.2211974, 
bleiben jedoch für die in der Anlage angeführten 
Gesellschaften sowie deren Konzernunternehmen 
in Geltung. 
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§ 10. § 110 Abs. 8 des Bundesgesetzes vom 
14. Dezember 1973, BGBI. Nr. 22/1974, betreffend 
die Arbeitsverfassung (Arbeitsverfassungsgesetz -
ArbVG) wird geändert wie folgt: 

,,(8) Auf die Verbundgesellschaft (§ 5 des 2. Ver
staatlichungsgesetzes, BGBL Nr. 8111947) sind die 
Abs. 1 bis 5 nicht anzuwenden." 

§ 11. In § 1 Abs. 2 lit. ades ÖIAG-Anleihegeset
zes, BGBI. Nr.295/1975, zuletzt geändert durch 
Art. I Z 1 des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 589/1983, 
sind die Zahlen ,,32 000" jeweils durch die Zahlen 
,,40 000" zu ersetzen. 

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind nach Maßgabe des in ihm festgesetzten Wir
kungsbereiches die Bundesregierung, der Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
(Z 12 des Abschnittes N des Teiles 2 der Anlage 
zum Bundesministeriengesetzes, BGBI. Nr.389/ 
1973 idF des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 439/1984), 
der Bundesminister für soziale Verwaltung und der 

Bundesminister für Finanzen betraut; soweit durch 
dieses Bundesgesetz Bestimmungen des Aktienge
setzes 1965 berührt werden, obliegt die V ollzie
hung dem Bundesminister für Justiz. 

Anlage 

Austria Metall Aktiengesellschaft, Braunau am 
Inn-Ranshofen 
Bleiberger Bergwerks-Union, Klagenfurt 
CHEMIE LINZ AKTIENGESELLSCHAFT, 
Linz 
Elin -Union Aktiengesellschaft für elektrische 
Industrie, Wien 
Lavanttaler Kohlenbergbau Gesellschaft m. b. H. 
i. L., St. Stefan im Lavanttal 
ÖMV Aktiengesellschaft, Wien 
Simmering -Graz-Pauker Aktiengesellschaft, 
Wien 
VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft, Wien 
W olfsegg-Traunthaler Kohlenwerks-Aktienge
sellschaft, Linz 
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